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H. C. rV. Breithaupt in BücJ<eburg

In der Gesdridrte des deutsdren Vermessungswesens ist der niedersädrsisdre Raum mit
einer stattlidlen Reihe namhafter Männer vertreten. Die Universität Göttingen und
die Tedrnisdren Hodrsdrulen 1) in Hannover und Braunsdrweig waren §Tirkungs-
stätten für Forsdrung und Lehre. Daneben aber stellten die alten Residenzenl,2) der
Praxis mehr oder weniger bedeutende Aufgaben, aus denen oft audr wid,tige Bei-

träge zur Entwicftlung der Vermessungstechnik, der Kartographie und des Katasters
hervorgingen, und selbst das verträumte Bückeburg, Hauptstadt des Duodezfürsten-
tums Sdraumburg-Lippe, fehlte in diesem Reigen nidrt.

Heinridr Carl §Tilhelm Breithaupt aus der bekannten Feinmed-raniker-Familie 8)

- sein Vater hatte 1762 eine eigene §Terkstatt gegründet, die Keimzelle der heutigen
Firma F. §/. Breithaupt ar Sohn in Kassel - wurde 1,775 in Kassel geboren und trat
schon in jungen Jahren in das väterliche Gesdräft ein, wo er sidr besonders der Kon-
struktion vermessungstedrnisdrer Geräte und Instrumente widmete. Nach dem Tode
seines Vaters überließ er die §Terkstatt seinem Bruder, um zunädrst eine Anstellung
als Hofmedranikus des Landgrafen zu Hessen-Philippstal und 1805 als Professor der
Mathematik in Büd<eburg zu ffnden.

Als Einundzwanzigjähriger hatte er sdron eine Sdrrift ,,Uber den Gebrauch ver-
sdriedener neuer und verbesserter Arten mathematisdrer und geometrisd-rer Instru-
mente, die zur Feldmeßkunst leidrt und gut gebraudrt werden können" veröffentlicht.

Hier in Büd<eburg nun fand er, der in seiner Jugend für seinen Unterhalt so hart
arbeiten mußte, daß ihm nur die Nächte und der Sonntag für seine Studien übrig-
blieben, die Muße, seine inzwisdren in reidrem Maße erweiterten Kenntnisse auf
dem Gebiete der Mathematik, Physik, Instrumentenkunde und Vermessungstedrnik
in einem Kompendium zusamtnenzufassen. 1824 erschien sein ,,Hand- und Lehr-Bud-r

der Feldmesskunst".

Es hat seinen eigenen Reiz, in soldren alten Handbüdrern unseres Fadrs zu blättern.
Viele von ihnen enthalten, neben dem eigentlidren Fachwissen, das oft durdr die ted'r-

nisdre Entwid<lung weitgehend überholt ist, Anmerkungen allgemeiner Art, die auch

heute noch aktuell sind oder audr nur insofern interessieren, als sie ein Schlagli&t
auf frühere Verhältnisse in unserem Beruf werfen'

Ein paar kurze Auszüge aus Breithaupts BucI mögen das erläutern. Darunter be-

ffndet slch audr - eine Rarität in der Fadrliteratur - ein Absdrnitt, der sidr mit der

Bedeutung, Heranziehung und Ausbildung von tücltigen und_zuverlässigen Ver-

messungslehilfen befaßt. Erst in unseren Tagen hat man diese Gedanken aufgegriffen,

worüber der nachstehende Aufsatz beridrtet.
G.Kaspereit

r) Gronwald, Carl Friedriö Gauß - Ein Lebensbild in ,,C. F. Gauß und die Landesvermessutrg in Nieder-
sachsenu.
Kaspereit, Das VorsPiel, Heft 4/58

Kaspereit, Johatrn Tobias Mayer - Vater und Sohn, Heft 3/60

r) vorthmann, Professor carl Koppe und seine toPopraphisdle Landeskalte von Braunsöweig, Heft 1/60

Hams, Biographien zur Gesdrichte des oldenburgisdren vermessungswesens' Heft 10/61

!) Sdrna*, Lebensbilder aus Kurhessen uad Waldedr, 1' Band'

Sdrewior, Das mathematisdr-medranisöe Institut F. W. Breithaupt und sohn zu cassel, z.t.v. 1912,

s.626
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Aus dem ,,Hand- und Lehr-Buch der Feldrnesskunst"

von H.C.§f. Breithaupt, Professor der Mathematik zu Btickeburg,

Verlag von August Oßwald, 1824

Es ist unredrt, wenn der Geometer .unter einer Regierung oder einem Amte steht'
unter dessen Mitglieder sidr keiner beffndet, der die ganze Mathematik studirt hat.

Obgleidr es zwar in allen Künsten und rVissenschaften sogenannte Pfusdrer giebt,

so ist doch keine mehr damit belastet, als die Arzneiwissenschaft und die Feldmeß-

kunst' 
äE

Diejenigen, weldre von den Römern für ordentliche Messer gehalten wurden, mußten
achtbare Männer und in der Kunst vortrefflidte Meister seyn; sie mußten andere

lehren können und hodr berühmt seyn. Sie mußten die redrten Fundamente der
Arithmetik und Ceometrie verstehen, um sie auf die Meßkunst mit Theorie an-

wenden zu können. ,,F

Ridrtige Vermessungen und darüber angefertigte Charten geben nidrt allein den

wahren Fläclenraum der gemessenen Flädren an, sondern sie sind audr bei Besidrti-
gungen der Grundstüd<e von großem Nutzen, weil ein jedes Urtheil, weldres sidr

nicht auf ridrtige Charten grtindet, unridrtig oder sdrielend ausfallen muß. Eine nidrt
ganz accurate Charte gewährt übrigens weniger als ein bloßer Augensdrein, aber
eine ridrtige Charte giebt im Falle, wo es auf Locatitäten oder Directionslinien an-
kommt, m,ehr Lidrt, als ein ganzer Stoß Acten.

v-

Der Georneter muß stets darauf achten mit der Arbeit, so bald als möglich, fertig
zu werden.

Jeder Geometer hat bei seiner Feldrneßarbeit immer einige Gehülfen nothwendig, um
die §Terkzeuge und Instrumente zu tragen, grade Linien abzusted<en, Ketten zu
ziehen, Ordinaten zu messen und andere Gesdräfte auf Befehl des dirigirenden Geo-
meters zu verichten. Damit man aber während der Arbeit nicl-rt aufgehalten werde,
so müssen die Gehülfen wohl unterridrtet seyn. Audr müssen keine alte, träge Leute,
sondern junge, muntere aufmerksame Personen gewählt werden. Aus diesem Grunde
darf der Geometer nicfit zugeben, täglid'r andere Leute, z. E. Handdienste geben zu
lassen; besonders da die Kettenzieher allerlei Hintedist und Betrügereien, weldre
jedodr nidrt anders als aus Dummheit oder Einfalt geschehen, dem Geometer spielen
können, dadurch derselbe in allerlei Verlegenheit gerathen, audr die Arbeit auf-
gehalten werden kann. Daher ist es nothwendig, daß solche Leute beeidigt werden
und könnte die Formel eines solchen Eides ungefähr folgende seyn:
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IcI N. N. sdrwöre zu Gotte dem Allmäd-rtigen einen Eid, daß idr nadr dern Unter-
richte, den mir der Geometer gegeben hat, die Kette genau und accurat beadrten,
sie weder nadrlässig krumm liegen lassen, oder verkürzen, nodr etwas zugeben, oder
sie verlängern; audl die mir gegehnen Zeidrenstäbcien gehörig gebraudren und
mit keinem andern Stäbchen verwedrseln will, so wie idr audr mit denselben die An-
zahl der gezogenen Kettenlängen getreulidt anzugeben verspred-re. Audr will id-r das
Absted<en grader Linien, so wie es mir d,er Geometer aufgiebt, getreulidr verrichten
und keine Betrügereien, weder zum Vortheile des Einen, nodr zum Nadrtheile des
Andern, vorzunehmen gedenken, so wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evan-
gelium.

Die Prüfung der Vermessungsgehilfen

Von Vermessungsoberrat H e r m s,
Präsidium des Nds. Verwaltungsbezirks Oldenburg

Das in einer langjährigen Ausbildung erworbene Können eines Vermessungstrupp-
führers kann nur dann voll ausgenutzt werden, wenn er sich während der Messung
seiner eigentlidren Aufgabe möglidrst ungehindert widmen kann. Dies wird ihm er-
leidrtert, wenn er sich darauf verlassen kann, daß bei den örtlidren Arbeiten die ein-
fadren vermessungstechnisdren Maßnahmen und Handgriffe durd.r seine Cehilfen
ordnungsgemäß verridttet werden. Hierzu gehört z. B. das Nehmen der redrten
§ü/inkel, das Fludrten und Absetzen von Linien, das Bilden von Sdrnitten audr bei
abgesetzten Linien, das Messen von Längen einsdrließlidr des Ablesens der Maße,
das Setzen von Grenz- und Vermessungsmalen, der Bau von einfadren Signalen, das
Aufsudren von Grenz- und Vermessungspunkten in einfadren Fällen, das Aufstellen
vermessungstechnisdrer Instrumente. \ü/erden diese vom Vermessungstruppführer
anzuordnenden Arbeiten von den Gehilfen selbständig verridrtet, so müssen diese
hierfür gesdlult sein. Ferner müssen sie so ausgebildet sein, daß sie Flursdräden mög-
lidrst gering halten, sidr den Bewohnern der Grundstüd<e gegenüber ordnungsgemäß
verhalten, Unfälle vermeiden, sicl bei Unfällen zu helfen wissen und daß sie die
für die einzelnen Tätigkeiten notwendige Ausrüstung ricJrtig behandeln.

Das Land Niedersadrsen hat sdron frühzeitig erkannt, daß für die besdrriebenen Auf-
gaben ein Stamm gut ausgebildeter, erfahrener Vermessungsgehilfen notwendig ist
und bereits im Jahre 1957 einen Entwurf für eine Prüfungsordnung für Vermessungs-
gehilfen erarbeitet. Nadr Abstimmung mit der Arbeitsgemeinsdraft der Vermessungs-
verwaltungen der Länder und nadr Absdrluß des Tarifvertrages vom 20.9. 1962 über
die Richtlinien für verwaltungseigene Prüfungen der Meßgehilfen wurden durdr
RdErl. d. Nds. Mdl vom 21. 3.1963 (Nds. MBl. S.210) die Durdrführungsbestim-
mungen für den Gesdräftsbereidr der Vermessungs- und Katasterverwaltung bekannt-
gemadrt.

Hiernacl konnte sidh ein Vermessungsgehilfe nadr 4jähriger Tätigkeit zur Prüfung
melden. Diese Bestimmung ist durdr den RrdErl. vom 12. 12. 1966, der durdt den
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neuen Tarifvertrag vom l | .7. l,966 verursadrt wurde, in eine dreijährige ßewäl'rrung
umgewandelt worden. Im übrigen sind die Prtifungsbestimmungen die gleichen ge-

blieben.

Der Vermessungsgehilfe meldet sidr sdrriftlich bei seiner Besdräftigungsstelle zur
Prüfung. Die Bescfiäftigungsstelle vervollständigt den Antrag und legt diesen der Zu-
lassungsstelle vor. Dies sind in ihrem Bereidr die Regierungspräsidenten, die Präsi-
denten der Verwaltungsbezirke und das Landesverwaltungsamt. Nadr der Zulassung,
auf die kein Redrtsansprudr besteht, werden die Unterlagen an den Vorsitzer des

Prüfungsaussdrusses abgegebeir. Prüfungsausschüsse sind für die erwähnten Dienst-
stellen aus einem Beamten des höheren vermessungstecfinischen Verwaltungsdienstes
als Vorsitzer, einem Beamten des gehobenen vermessungstedrnisdren Verwaltungs-
dienstes und einem geprüften Vermessungsgehilfen als Beisitzer, gebildet worden.

Im allgemeinen sollen nidrt mehr als 2 Prüflinge an dem praktisdren Teil der Prüfung,
der etwa 3 Stunden dauern soll, teilnehmen. Für den mündlidren Teil der Prüfung
ist für jeden Prüfling etwa eine halbe Stunde vorgesehen. Es können jedodr die bei
der praktisclen Prüfung gestellten Fragen als Teil der mündlid-ren Prüfung angesehen
werden. Von dieser Kannbestimmung sollte viel Gebraudr gemadrt werden, da die
Prüflinge dann, wenn sie bei ihrer gewohnten Tätigkeit angesprodren werden, freier
als in einer formellen mündlidren Prüfung antworten.

Seit den Durchführungsbestimmungen sind nunmehr 4 Jahre verstrichen, so daß be-
urteilt werden kann, ob das ursprünglich verfolgte Ziel, einen Stamm von zuver-
lässigen, gut ausgebildeten, mit den Amtern sidr verbunden fühlender Vermessungs-
gehilfen zu sdraffen, erreidrt wurde. Hierzu mögen die nachstehenden Zahlen denen
als Sticlrtag der 1. 4. 1967 zugrundeliegt, dienen.

Ceprüfte Vermessungsgehilfen

Ausgeschieden wegen

Arbeits- 
|

unfähigkeit, 
IBezirk

LVA
Aurich
Hannover
Hildesheim
Lüneburg
Osnabrück
Stade
Braunschweig
Oldenburg

\Weitergeschult

und als
Angestellter
übernommen

Alter,
Krankheit,

Tod
sonst.

Cründe

;
2

2

3

1

Anzahl

10
25
36
38
48
44
42
26
55

3

3

2

;
2

2

1

;
1

1

2

Insgesamt 324
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Vie sidr aus den angeführten Zahlen ergibt, verlassen nur wenige geprüfteVermes-
sungsgehilfen die Verwaltung (in 4 Jahren 14 Vermessungsgehilfen). Uberdies
scJreint, da 9 Verm.Gehilfen nach weiterer Ausbildung als Angestellte übernommen
wurden, die Prüfung einen Anreiz zu geben, sidr audr nadr dieser fortzubilden.

Die §Tirtsdraftlichkeit der Einzelvermessung wird dann, wenn geprüfte Vermes-
sungsgehilfen im Rahmen der geltenden Bestimmungen ihrem Können gemäß ein-
gesetzt werden, sictrerliö gesteigert. Hierüber hinaus gewinnt der Vermessungstrupp-
führer durdr den Einsatz der geprüften Vermessungsgehilfen Zeit. ln dieser kann er,
da ihm in der Regel ein §7'agen zur Verfügung steht, Arbeiten erledigen, die früher
im Büro durd-rgeführt wurden. Er kann an den sonst im Büro verbrachten Tagen
also weitere Vermessungen ausführen.

Das wichtigste Ergebnis der Prüfung muß jedoch sein, daß der Vermessungsgehilfe
nidrt nur einfach auf §Teisung bestimrnte Handgriffe ausführt, sondern daß er ihm
zugewiesene Teilaufgaben einer Vermessung löst. Der Vermessungsgehilfe wird, da

soldre Arbeit mehr befriedigt, vom gleidrgültigen, leidrt zum Mißmut neigenden
Handlanger zum mitdenkenden, sich mitverantwortlicfi fühlenden Mitarbeiter.

Die Stellung eines serlchen Mitarbeiters sollte dadurdr gehoben werden, daß ihm ein
planmäßiger Arbeitsplatz (Titel 104 b) als Vermessungsgehilfe zugewiesen wird.
Sdron bei der Zulassung zur Prüfung wird darauf geadrtet, daß der'Vermessungs-
gehilfe nadr der Prüfung voraussidrtlidr für Tätigkeiten eingesetzt wird, für die die
in der Prüfung geforderten Fertigkeiten notwendig sind. Daß dies audr tatsächlidr
so ist, geht sdron aus der geringen Zahl der aus ,,sonstigen Gründen" ausgeschie-

denen geprüften Vermessungsgehilfen hervor.

Die Zahl der insgesamt in der Vermessungs- und Katasterverwaltung tätigen Ver-
messungsgehilfen wurde für den 19. 10. 1965 mit 508 ermittelt. Sie wird seit diesem
Zeitpunkt praktisdr unverändert sein.

Ergänzend sei erwähnt, daß die bei Olfentl. best. Venn.lngenieuren tätigen Vermes'
sungsgehilfen auf Antrag von Prüfungsaussdrüssen, die bei den Landesgruppen des

Bundes der ObVI gebildet sind und aus einem Offentl. best. Verm.-lngenieur und
zwei vermessungstecl,nisdren Angestetlten bestehen, geprüft werden. Die Prüfungs-

voraussetzungen untersdteiden sidr nur dadurdr von denen des Landes Nieder-
sadrsen, daß eine vierjährige Tätigkeit gefordert wird. Nadr bestandener Prüfung

werden die Vermessungsgehilfen in das Angestelltenverhältnis übernommen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das angestrebte Ziel der verwaltungs-

eigenen Prüfung, nämlich einen Stamm von zuverlässigen, gut ausgebildeten, mit den

Airtern sidr veibunden fühlender Vermessungsgehilfen zu sdtaffen, erreidrt wurde.

Die Bodenordnung nach dem Bundesbaugesetz

- 20. Kurs am Institut für Städtebau in Bedin -
Von Vermessungsoberrat Dipl.-lng. Th o n e m a n n, Katasteramt Cloppenburg

Das Institut für Städtebau der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung

Berlin (Direktor Prof . P. Koller) veranstaltete vom 27 . Februar bis zum 3 . Mfuz 1967

in Berlin seinen 20. Kurs, ,,Die Bodenordnung nadr dem Bundesbaugesetz". Die Ta-
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gung im l-lochhaus des Bausenators am Fehrbelliner Platz vereinte 75 Teilrrehmer

- überwiegend Vermessungsfachleute - 2u5 dg1 ganzen Bundesrepublik.

Mit diesem Kurs verfolgte das Institut das Ziel, den Praktikern der städtebaulidten
Umlegung und Grenzregelung erstmalig Celegenheit zu geberr, die zahlreichen Ver-
fahrensprobleme zu veftiefen. Seit Bestehen des Bundesbaugesetzes hat die Boden'
ordnung für städtebaulidre Entwid<lungen außerordentlich an Bedeutung ge\ilonnen.
Im gleidren Maße ist auc.h das Bedürfnis gewachsen, die vielfältigen Verfahrens- und
Redrtsfragen zu erörtern, die das Cesetz in der Praxis aufgeworfen h at.Trotz bundes-
einheitlidrer Regelung sind die Erfahrungen in den Ländern redrt untersdriedlidr.
Es war daher zu begrüßen, daß die Diskussionen jeweils im Ansdtluß an die neun
versd-riedenen Fadrreferate einen besonders breiten Raum einnahmen. Um die
Themenauswahl für diesen Kurs ganz auf die Bedürfnisse der Praktiker abzustimmen
und audr die Diskussionen für alle Teilnehmer so frudrtbar wie möglidr zu gestalten,

hatte das Institut die Zusammenstellung des Programms und die Leitung des Kurs
einem anerkannten Fadrmann auf diesem Gebiet, Vermessungsdirektor Stahnke,

Stadwerwaltung Dortmundr anvertraut. Dank der guten organisatorischen Vorberei-
tung durdr das Institut und der zügigen fadrlichen Tagungsleitung war diesem Kurs
ein voller Erfolg besdrieden.

In seinem Einführungsvortrag ,,Die Bodenordnung als Bestandteil der städtebaulidren
Entwidrlung" ging Städt. Vermessungsdirektor Stahnke, Dortmund, auf die engen
lVechselbeziehungen zwisdren Planung und Bodenordnung ein. Die Planung komme
nidrt ohne Bodenordnung aus und eine gute Zusammenarbeit biete die Möglidrkeit,
von der Zufälligkeit der Grenzen zu befreien. Neuerdings sei ein Unbehagen der
Cemeindevertreter wegen der Finanzierung der Umlegungsverfahren festzustellen.
Der Referent warnte aber davor, die städtebaulidre Planung in die Abhängigkeit des

Stadtkämmerers geraten zu lassen. Eine gesunde städtebaulidre Entwiddung und eine
sinnvolle Bodenordnung könne nidrt im ,,Börsenklima" gedeihen. Die Vergangenheit
habe gezeigt, daß eine nodr so gute Planung wirkungslos bleibe, wenn keine brauch-
baren Handhaben zur Verfügung stehen, um bodenordnende Maßnahmen durdrzu-
führen. Das Ordnen des Grund und Bodens sei nidrt nur eine notwendige Ergänzung
der städtebaulicfien Planung, sondern auch eine widrtige Voraussetzung zur Bauland-
besdraffung und zur Verwirklidrung der von der Gemeinde geplanten, eigenen Bau-
vorhaben (Kindergärten, Sdrulen).

Vermessungsdirektor Hübner, Berlin, spradr über ,,Die Einleitung der Umlegung und
deren Redrtsfolgen". Die Umlegung ist ein red'rtlidr geregeltes Grundstüd<stausdr-
verfahren und dient dem Vollzug des Bebauungsplanes. Daraus ergibt sidr, daß bei
der Einleitung der Umlegung durcl den Besdrluß des Umlegungsaussd'russes (§ 47
BBauG), nadrdem die Anordnung der Umlegung durdr den Gemeinderat (s 46) er-
folgt ist, ein Bebauungsplan vorliegen muß. Zwar braudrt der Bebauungsplan nodr
nidrt in Kraft getreten zu sein, jedodr muß ein Vorentwurf, der zweckmäßig schon mit
den Trägern öffentlidrer Belange abgestimmt ist, vorliegen.

Der Referent unterstrich, daß es sidr in der Praxis als zwed<mäßg erweise, das Um-
legungsverfahren sdronvor Inkrafttreten des Bebauungsplanes einzuleiten. Umlegung
und Ausarbeitung des Bebauungsplanes beeinflussen sidr gegenseitig. Falls sidr aus
dem Umlegungsverfahren Änderungen des Bebauungsplanentwurfs ergeben, werde
das sdrwerfällige Planänderungsverfahren vermieden, das notwendig wäre, wenn der
Bebauungsplan sdron redrtsverbindlidr wäre. Immer wieder erhitze die Gemüter der
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Bodenordner die Frage, ob eine Umlegung eingeleitet wer«len könne, lvenn die Ce-
meinde in der Begründung zum Bebauungsplan die bodenordnenden Maßnahmen
nidrt aufgenommen habe. Der Referent erläuterte, daß es nid-rt unabdingbare ver-
fahrensmäßige Voraussetzung für die Einleitung der Umlegung sei, daß die Um-
legung als bodenordnende Maßnahme in der Begründung zum Plan ausdrüd<lid-r
genannt sei. Die Begründung nehme nicht an den Redrtswirkungen der Satzung teil,
sie sei nicht Bestandteil der Satzung, jedodr eine notwendige Ergänzung. Die Ge-
meinde habe also das Recht, eine Umlegung audr dann anzuordnen, wenn sie in der
Begründung nid-rt vorgesehen war.

Um keinen Zeitverlust hinzurrehmen, solle die Cebietsgrenzenvermessnng durch
die Katasterverwaltung nidrt vor Einleitung des Verfahrens durchgeführt werden; in
der nadr § 47 BBauG erforderlidren Einzelaufführung der teilweise einbezogenen
Grundstticfte genüge die Bezeic*rnung, ,,Crundsttick x tlw.", im tibrigen sei auf die
Karte zu verweisen.

Uber ,,Entsdrädigungspflidrt bei Verzögerungen und Besdtränkungen im Umlegungs-
verfahren" spradr Oberrechtsrat a. D. Ludwig, Ulm. Die einleitende Frage, warum
Umlegungsverfahren nidrt beliebt sind, versuchte der Referent dahin zu beantworten,
daß Umlegungsverfahren eines der schwierigsten, rechtlicJ'ren Verfahren seien, die
viele gedanklidre Modelle und bei großem Aufwand sehr viel guten Villen und Sadr-
kenntnis erforderlidr machten. Aus den vielen Klagen und Prozessen könne man
entnehmen, daß die Betroffenen nicht befriedigt seien. Auch bei den Gerichten spüre
man eine Abneigung, da sie verschiedentlich mit der Materie niclrt genügend vertraut
seien. Die allgemeinen Viderstände hängen eng mit den Besdrränkungen und ihrer
zeitlidren Dauer zusammen. Von der Bekanntmadrung des Umlegungsbesdrlusses
an unterliegen die Eigentümer einer Reihe von beadrtlidren Einsdränkungen wie dem
Vorkaufsred.rt (§ 24) und der Verfügungs- und Veränderungssperre (§ 5l). Vährend
die Geltungsdauer der Veränderungssperre während der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes (§ 17) auf 2 Jahre begrenzt ist, fehlt im Umlegungsredrt die zeitlid-re
Dauer. Die Sperre beginnt mit dem Tage der Bekanntmachung des Umlegungs-
besdrlusses und endet mit der Bekanntmadrung der Unanfedrtbarkeit des Umlegungs-
planes. Sie gehört zum'§7'esen einer Umlegung und löst als unvermeidliche Neben-
wirkung des Umlegungsverfahrens grundsätzlidr keine Entsdrädigungspflidrt aus.
Auch über eine EntsdrädigungspflicJrt bei längerer Dauer der Sperre ist im Cesetz
nichts ausgesagt. Solange der Umlegrrngsaussdruß ,,sadrgemäß, voraussdrauend, plan-
voll und ohne Verzögerung" das Verfahren bearbeitet, hält er sidr im Rahmen der
dem Eigentümer auferlegten Sozialpflicitigkeit (BGH, Neue Juristische \Todren-
sdrrift 1965, S. 2l0l).
Vermessungsdirektor Kuhn, Mainz, madrte Ausführungen über ,,Verfahrensfragen
und katastertedrnisdre Bearbeitung von Umlegungen". Breiten Raum nahm die prak-

tisdre Anwendbarkeit des § 76 BBauC ein. De Klagen über den sdrleppenden Ab-
lauf eines Umlegungsverfahrens, das sidr je nadr Größe des Gebietes und der Anzahl
der in ihm zu regelnden Rechtsverhältnisse über mehrere Jahre hinziehen kann,
werden durch eine häuftge Anwendung der ,,Vorwegnahme der Entscheidung" zum

Verstummen gebradrt. Die Formulierung des § 76 sei zu knapp und lasse eine Menge
von Fragen offen; versdriedene Auffassungen bestehen z. B' darüber, ob bei der
Vorwegzuteilung eines neuen Grundstücks im Umlegungsgebiet als Voraussetzung
zu fo.dern sei, daß ein rechtsverbindlicher Bebauungsplan nadr § 30 vorliegen müsse.
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Nadr § 76 körrnen alle Eigentums- und ßesitzverhältnisse geregelt werden; ebenso
können die Rechte an Crundstücken, dinglidre wie sdruldredrtliche Verpflidrtungen
aufgehoben, verändert oder neu begründet werden. Voraussetzung ist in allen Fällen
das Einverständnis der betroffenen Redrtsinhaber. In §Tirklidrkeit handelt es sidr um
einen vorweggenommenen Teilumlegungsplan, jedenfalls dem Inhalt nadr. Die ka-
tastertedrnische Bearbeitung der vorweggenommenen Entscleidung nadr § 75 wirft
besondere Probleme auf. Da das neu zugeteilte Grundsttick in der Regel nidrt mit
dem eingeworfenen identisdr ist, sondern nur einen Teil desselben und dazu Teile
von Einwurfsgrundstüd<en der Grenznadrbarn umfaßt und diese fremden Grund-
stüd<e gleid-rsam überlagert, ergibt sich eine Doppelbudrungr wenn ein und dasselbe
i:lädrenstü& unter versdriedenen Bezeichnungen doppelt gebucht wird. Dieser Zu-
stand muß vorübergehend in Kauf genommen werden; im übrigen werden die Eigen-
tümer dieser Flädren in ihren Rechten nicht beeinträchtigt, da ihr Abffndungsanspruc-h
voll bestehen bleibt bis eine endgültige Regelung im Umlegungsplan erfolgt. \i/erden
nach § 76 die Eigentums- und Besitzverhältnisse für einzelne Grundstücke geregelt, so
ist die erforderliche Besdreinigung (Eignung zur Ubernahme in das Liegensdrafts-
kataster) vor der Zustellung des Besdrlusses des Umlegungsausschusses an die be-
troffenen Rechtsinhaber einzuholen.

Die aus der ansdrließenden lebhaften Diskussion sidr ergebende, von einzelnen Um-
legungsaussdrüssen geübte Praxis, das gesamte Umlegungsverfahren durch eine An-
einandereihung einzelner Vorwegzuteilungen nach § 76 zu bearbeiten, sdreint m. E.

sehr bedenklidr, einmal im Hinblick auf den nod-r nidrt redrtsverbindlid'ren Bebau-
ungsplan, zum anderen durdr mögliche Redrtsbeeinträdrtigung der im Verfahren
bleibenden Beteiligten, die bei der Zustellung des Umlegungsplanes (§ 70) die vor-
weggenommenen Entsdreidungen nicht mehr anfedrten können.

Uber ,,Verteilungsfragen in der Umlegung" referierte Obervermessungsdirektor
Dr. Seele, Nürnberg. Die reclnerisdr zur Masse vereinigte Flädre der im Umlegungs-
gebiet gelegenen Grundstüd<e (: Umlegungsmasse) wird nadr Abzug der für die Oit-
lichen Verkehrs- und Grünflädren erforderlichen Grundstücfte zur Verteilungsmasse.
Dabei sollte der Umlegungsaussdruß darauf achten, daß eine klare Trennung zwisdren
örtlidler und überörtlicher Verkehrsflädre vorgenommen wird. Für die Ausweisung
von überörtlichen Flädren hat der Bedarfs- und Erschließungsträger Ersatzland in die
umlegung einzubringen. Es ist Aufgabe des umlegungsaussdrusses, nadl pflidrt-
mäßigem Ermessen unter gereclter Abwägung der Interessen der Beteiligten den
Verteilungsmaßstab des Verfahrens je nadr Zwed<mäßigkeit einheitlicL zu bestimmen.
Die Verteilung nadr rVerten und die Verteilung nach Flächen sind im Gesetz nidrt ein-
deutig geregelt und lassen eine Menge von Fragen offen. Bei der Verteilung nach
Flädren sei es eine strittige Frage, ob und inwieweit der Flädrenbeitrag auf din Er-
schließ-ungsaufwand anzuredrnen sei. Die Bewertung bei den Zuteilungsgrundstücken
ist auf den Zeitpunkt des umlegungsbesdrlusses zurüd<zubeziehen. bi" z,r.ü.k-
beziehung auf den stidrtag des umlegungsbeschlusses bedeute aber im Falle einer
Geldabffndung für den Beteiligten bei längerer verfahrensdauer und steigenden
Grundstüd<spreisen ohne Frage einen Nadlteil.

Der Referent spradr sidr dafür aus, daß der Umlegungsplan erkennen lassen sollte,
ob die Zuteilungsgrundstüd<e straßenlandbeitragspflidrtig oder beitragsfrei zugewie-
sen werden. Aus dem Gesetz lasse sidr eine eindeutige kisung nichi herleiten, die
Entstehungsgesdridrte spreche jedodr für eine beitragsfreie Zuteiiung. Die Auffassung
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des Referenten, daß nach Aufstellung des Bebauungsplanes und Durdrführutrg der
Umlegung von der Gemeinde auch die Ersdrließungsanlagen sofort zu bauen seien,

wird sidr m. E. bei der scl'rlechten Finanzlage der Gemeinden nicht immer sogleidt
realisieren lassen.

Liegenschaftsdirektor Dr. Stemmler, Köln, behandelte das Thema, ,,Sanierung und
Bodenordnung". Die Beseitigrrng von städtebaulidren Mißständen ist zu einer wicl-
tigen und dringenden Aufgabe vieler Städte geworden. Die recltlidren und ffnanziel-
len Voraussetzungen für eine erfolgreic*re Sanierung, besser Stadterneuerung, sind
jedodr nicht gegeben. Das Btrndesbaugesetz enthält zwar Vorsciriften, die auf die
Sanierung bezogen sind, sc-hafft aber noch nictrt die umfassende Handhabe, nach der
die Städte rufen. Seit langem wird über ein Städtebauförderungsgesetz diskutiert; ein
Referentenentwurf liegt vor, aber noch ist er nicht im Bundestag behandelt. Der
Bundesminister für §Tohnungswesen wendet der Stadterneuerung sein besonderes
Interesse zu und ist an einzelnen Sanierungsobjekten ffnanziell beteiligt; durdr
Forsciungsatrfgaben und Modellvorhaben werden Erfahrungen gesammelt, die
anderen Städten nutzbar gernacht werden. Für die Auswahl der Stadterneuerungs-
gebiete sind Alter und Zustand der Gebäude, die hygienischen Mißstände, das Durcl-
einander der Nutzung (ungesunde §7ohn-, Arbeits- und Verkehrsverhältnisse) die
wesentlichen Merkmale.

Der Referent unterstridr, daß bei der Durd-rführung einer Sarrierur.rg eine gute Vor-
bereitung erforderlic*r sei; die Stadterneuerung sei eine Cemeinsdraftsaufgabe, die
nur bei gutwilliger Mitarbeit aller Beteiligten ohne Verzögerung und Nachteile zu

bewältigen sei. In der Regel komme man ohne Umlegung nicht aus, Ersatzgrund-
stäcke seien rechtzeitig und in ausreidrender Zahl zur Verfügung zu stellen. Es sei

bedauerlich, daß die Situation der leeren Kassen zu der Uberlegung zwinge, ob und
inwieweit saniert werden solle; irn Modellverfahren werde mit 15 000,- DM Kosten
für den Abbru& je \i7ohnung gerecl'rnet. Es bleibe die Frage offen, ob die Sanierung
mit allen wirtschaftlidlen Problemen von der eigentlidren Umlegung zu trennen sei.

Eine eigentliche Sonderregelung für die Sanierung sei nidrt erforderlidr, besser sei

eine baldige Novellierung des Bundesbaugesetzes.

Zur ,,Bewertung in der Umlegung" spradr Städt. Obervermessungsrat Paul, Offenbadr.

Gerade den Bewertungsfragen in der Baulandumlegung komme besondere Bedeutung

zu, da sf q aller \Widersprüche bewertungsted-rnischer Natur seien. Daher sei die

Kenntnis der Bewertungslehre für den Umlegungsfachmann erste Voraussetzung. Die

Verkehrswerte der Eingangsgrundstüd<e sollten gutadrtlich belegt werden. Als Grund-
lage sei das Vergleidriwertverfahren anzuwenden, wie in der \flertermittlungsver-
oidrrung vom 7. August l96l festgelegt sei. Die Frage sei allerdings, wann der Gut-

adrterausschuß zur \trflertermittlung einzusdralten sei, entweder sofort oder erst im

Vidersprudrsverfahren; dies sei von Fall zu Fall zu entscheiden. Für die Trennung

von Plinungsvorteilen und Umlegungsvorteilen gebe es häuffg keine feste Grenze.

Die Auffass-ungen in Kommentarin und in der Literatur sowie audr in der Redrts-

sprectrung seiei recht untersd-riedlidr. In diesem Zusammenhang verwies der Referent

auf das ürteil des OVG Münster, das mit seiner ,,Mosaikbewertung" eine Verwir-

rung geschaffen habe. Erfreulich sei, daß sidr die gegenteilige Auffassung, audr durdr

hOc{säid',terlicle Urteile gestützt, nunmehr allgemein durdrgesetzt habe. Sehr stark

sprach sich der Referent iür eine gute Atmosphäre bei den nad-r dem Gesetz vor-

gesehenen Erörterungen mit den Beteiligten aus. Eine redrtzeitige Aufklärung und
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Bekanntmadrung der ,,Spielregeln" sei notwendig, damit die Beteiligten zu Interessen-
ten und nidrt zu §Tidersadrern würden. Sie müßten das Gefühl haben, daß sie ,,ge-
recht und nadr dem Gesetz" behandelt würden. Das Verständnis für den Vorteils-
lusgleidr müsse geweckt werden und im übrigen müsse der Umlegungsaussd-ruß eine
,,maßvolle Einigung" anstreben.

Obervermessungsrat Bed<er, Dortmund, sprach über ,,Die Grenzregelung in der
Praxis".

Die Crenzregelung ist wie die Umlegung ein in sidr abgesdrlossenes, gesetzlidr fest-
gelegtes Bodenordnungsverfahren. Das Ziel dieser Crenzregelung ist es, in einem
einfachen Verfahren, besclränkt auf wenige Grundsti.ic.ke, den Verlauf der Grenzen
zwisdren den Grundstücken so zu gestalten, daß eine ordnungsmäßige Bebauung mit
optimaler Ausnutzung erreidrt wird oder daß bauredrtswidrige Zustände beseitigt
werden. Croße Erfahrungen der Cemeinden über Grenzregelungen liegen nidrt vor.
Der Referent erläuterte, daß nadr einer Umfrage des Deutsdren Städtetages (1964)
von I 33 Städten 89 nodr keinen Gebraudr von einer Grenzregelung nach dem BBauG
gemadrt hatten. 44 Städte hatten 340 Verfahren eingeleitet, davon war Düsseldorf
schon mit 35 Verfahren, Cießen mit 50 und rJüeiden (Oberpfalz) sogar mit 87 Ver-
fahren beteiligt. Als weitere Voraussetzung für die Grenzregelung hat der Gesetz-
geber festgelegt, daß ein öffentliches Interesse vorliegen mulJ und der §/ert der
Crundstüd<e nur unerheblidr geändert werden darf. Die Frage, was unerheblich ist,
beantwortete der Referent mit den städtisdren Regelungen, die 5-l 5 0/o ausmachen.
Die neuen Crenzen werden durdr Beschluß der Cemeinde festgesetzt. Eine Aus-
legung oder Veröffentlidrung des Besd'rlusses ffndet nicht statt. Bei der praktisdren
Durdrführung ergeben sicfi viele gleidrgelagerte Fragen wie bei der Umlegung. Ab-
sdrließend bedauerte der Referent, daß das Grenzregelungsverfahren nicht das Edro
gefunden hätte,wie man erwarten könnte. Die Bedeutung und der Verfahrensablauf
seien audr heute wohl nocrh zu wenig bekannt.

In der anschließenden Diskussion ergab sidr eine wertvolle Anregung aus der Praxis:
die Anwendung der Grenzregelung nadr §§ 80-84 BBauG bei Straßenvermessungen
in Ortslagen (bei einigen Katasterämtern rnit Erfolg praktiziert).

Uber ,,Steuerlidre Probleme in der Umlegung" spradr Dr. jur. Sdrmidt vom Deut-
sclen Städtetag in Köln. Für die am Umlegungsverfahren Beteiligten können steuer-
lidre Fragen auftreten, die im wesentliclen die Crunderwerbsteuer betrefien. Im all-
gemeinen gewährt der Gesetzgeber jedoch für Vorgänge, die nidrt aus dem freien
und unbeeinflußten \Tillen der Beteiligten zustandegekommen sind, Steuerbefreiun-
gen und steuervergünstigungen. Das gilt auch für die Zwangsumlegung nadr dem
Bundesbaugesetz.

Bei den Eigentumsübergängen durch den umlegungsplan handelt es sich um Erwerbs-
vorgänge im Sinne des § 1 Abs. I Ziffer 3 Grunderwerbsteuergesetz (crEStG) vom
29. März 1940 (RGBI. I s. 585). Durch ihre Gesetzgebungskompetenz haben die Län-
der zum Teil einzelne Anderungen am GTESIG von 1940 getroffen, zum Teil das
ganze Cesetz in neuer Fassung bekannt gemacht. Das niedersädrsisdre Gesetz über
Befreiungen von der Grunderwerbsteuer bei Erwerbsvorgängen aus dem Bereidr des
Bundesbaugesetzes vom 29. oktober 1962 nimmt in s l Abs. r zifrer 5 den Erwerb
eines Grundstüc*s in DurcJrftihrung oder zur Vermeidung einer Umlegung nach
§§ 45-79 BBauG, den Erwerb eines Grundstäd<s durdr einen Bedarfs- oder Er-
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sdrließungsträger zur Ilereitstellung als Ersatzland im Sinne des § 55 Abs. 5 BBauG

sowie den Erwerb eines Grundsti.icks durcll eine Gemeinde zur Abffndung des Grund-
eigentümers nadr § 59 Abs. 3 BBauG von der Besteuerung aus.

Nicht steuerfrei ist der Erwerbsvorgang, der von einem Unrlegungsbeteiligten nadt
Barabftndung getätigt wird und sidr auf ein Ersatzgrundstüd< ridrtet, weil das Um-
legungsverfahren mit der Auszahlung der Geldabftndung als abgesdrlossen anzu-

sehen ist. Steuerfrei ist aber der Vorgang, bei dem vom Umlegungsausschuß der fest-
gesetzte Einwurfswert zurückbehalten und unmittelbar dem Verkäufer des Ersatz-
grundstüd<s zum Ausgleidr des im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreises überwiesen
wird. Maßgebender Gesidrtspunkt bei diesen Entsdreidtrngen ist, ob der Erwerbs-
vorgang v/ährend des Umlegungsverfahrens erfolgt ist oder nid'rt. Außerhalb des

Verfahrens kommt eine Steuerbefreiung nidrt mehr in Betracht, es sei denn, daß der
Erwerbsvorgang der Vermeidung einer Umlegung dient. Da der steuerbefreite Er-
werb allein der Herbeiführung des Umlegungszwecks, also der durdr die Umlegung
beabsidrtigten Neuordnung dienen muß, betrifft die Vergünstigung sowohl die inrrer-

halb des Umlegungsgebietes als audr die außerhalb des Gebietes zugeteilten Grund-
stüdce. Es ist sofort einleudrtend, daß die Erwerbsvorgänge, die nrittelbar der Durdr-
führung der Umlegung dienen oder nur im äußeren Zusammenhang mit ihr stehen,
z. B. die Veräußerung eines Grundstücks im Umlegungsgebiet mit sdrriftlidrer Ge-
nehmigung des Umlegungsausschusses nadr § 51 Abs. I BBauG, nicht von der Steuer

befreit sind.

Erhält ein Beteiligter ein größeres oder werwolleres Grundstüc.k als sein eingebrachtes
zugeteilt, so fällt auch der Mehrwert unter die Befreiungsvorsdrrift; wird dagegen
einem Beteiligten ein weit über den Abffndungswert hinausgehendes Crundstüd< zu-
geteilt, z. B. einem Uhternehmer zum Zwecke der Erridrtung einer Fabrikanlage, so

kommt für diesen Erwerb, soweit er nid-rt reinen Abffndungscharakter hat, eine
Steuervergünstigung nicht in Betradrt.

Die erfolgreidre Berliner Tagung wurde aufgelockert durdr eine gut organisierte
städtebaulid-re Rundfahrt, auf der der gewaltige Aufbau Berlins sowie interessante

Beispiele von Llmlegungssanierungen eingehend demonstriert wurden. Dem Ver-
anstalter gebührt Dank und Anerkennung. Es wäre zu wtinsdren, daß die interessier-
ten Fadrkollegen auch auf Landesebene ihre wertvollen Erfahrungen austausdren ttnd

vertiefen könnten.

Verkoppelun gsinteressentenschaften/

Realgemeinden und Teilnehmergemeinschaften in Niedersachsen

Von Vermessungsoberrata. D. Kö ll in g, Hildesheim

A. Verkoppelungsinteressenten in der.ehemaligen Provinz Hannover

Maßgebend ist das ,,Cesetz betrefiend die durdr ein Auseinandersetzungsverfahren

begründeten gemeinsdraftlidren Angelegenheiten' vom 2. 4. 1887 (PrGes.S, S. 105).

Diä Verkoppälungsinteressentensdraft : Gesamtheit der Beteiligten ist keine juri'
stische Perion, nähert sich aber diesem Begrifl. Sie kann klagen und verklagt werden
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(§ 2). Für die Vertretung und Verwalturrg ist nadr § 2 zuständig der Gerneindevor-
stand, jetzt Verwaltungsausschuß der Gemeinde. Nadr § 9 kann die Flurbereinigungs'
behörde im Einvernehmen mit dem Kreise einen besonderen Vertreter oder Verwal-
ter bestellen. Dieser hat dann aber keine öITentlidr-redrtlidren Befugnisse.

Die Grundstüd<e derVerkoppelungsinteressentensdraft sind Gesamthandseigentum,
sie sind budrungspflichtig. Soweit sie zu den §üasserläufen und öffentlidren rVegen

im Sinne des § 3 der Grundbudrordnung gehören, sind sie gewöhnlich nidrt gebud,t.
Der Erwerber eines Abftndungsgrundstüd<es oder eines Teiles davon wird durc} den
Erwerb Mitberedrtigter und Mitverpflidrteter der Gesamtheit der Beteiligten. Er er-
wirbt damit auch einen entsprechenden Anteil an den gemeinsdraftlidten Grund-
stücten. Dieser Anteil ist als Bestandteil des Abffndungsgrtrndstüd<es nacfi § 96 BGB

anzusehen.

Alle Substanzänderungen der gemeinsdraftlidren Grtrndstücke müssen von der Flur-
bereinigungsbehörde (Kulturamt) genehmigt werden.

B. Realgemeinden in der ehemaligen Provinz Hannover

Maßgebend ist das ,,Gesetz betr. die Verfassung der Realgemeinden in der Provinz
Hannover" vom 5.6. 1888 (Ges. S.233). Na& § 1 dieses Gesetzes sind Realgemein-

den Genossensdraften, deren Mitglieder kraft ihrer Genossensdraftszugehörigkeit zur
Nutzung einer Gemeinheit beredrtigt sind (Realgemeinden, Hütungsgemeinden,
Forstgenossensdraften, Markgenossensclaften usw.). Sie können eine Verfassung
(Satzung) erhalten. Aufsichtsbehörde ist der Kreis und in zweiter Instanz der Regie-
rungspräsident. Die Satzung muß von dem Regierungspräsidenten genehmigt wer-
den. Die Flurbereinigungsbehörde ist für die Realgemeinden nidrt zuständig.

Die Realgemeindegrundstücke sind die aus der ältesten Zeit dörflicher Ansiedlung
herrührenden und seitdem ungeteilt gebliebenen Teile der Gemarkungen. An diesen
Grundstüd<en, die vielfach als gemeine Mark oder Allmende bezeidrnet werden, be-
saßen die Dorfgenossen, die mit einer Hofstätte und mit Sondereigentum an Ad<er-
und lViesenflädlen in der Dorfschaft ansässig warenr ein gemeinsames Nutzungsrecht.
Realgemeinden sind nur noch vorhanden, wenn sie nidrt Gegenstand einer Spezial-
teilung gewesen oder in späteren Verkoppelungsverfahren mit aufgeteilt worden und
somit untergegangen sind. Sind in einem soldren Verfahren nur einige Grundstücke
den Beredrtigten zur gemeinsdraftlidren Benutzung vorbehalten worden, so stellen
sie gemeinsdraftlid,e Anlagen dar, die erst durdr die Auseinandersetzung begründet
worden sind. Es handelt sidr dann nidrt mehr um eine Realgemeinde, sondern unr
eine Interessentenschaft, auf die nidrt das Gesetz vom 5.6.1888 sondern nur das
Gesetz vom 2. 4. 1887 anzuwenden ist. Ist einmal eine Realgemeinde aufgelöst wor-
den, so kann sie weder durdr das Cesetz vom 5.5. 1888 noch durd'r danach erfolgte
Erridrtung eines Statuts neu entstehen.

Im Jahre 1949 gab es in Niedersachsen insgesamt 1448 Realgemeinden, davon 347 im
Regierungsbezirk Hildesheim. Im Jahre 1887 waren es in der Provinz Hannover
nodt 1777 Reatgemeinden mit einer Flädre von rd. 200 000 ha. Die Realgemeinden
im Regierungsbezirk Hildesheim umfaßten im Jahre 1925 insgesamt 40 505 ha, davon
waren o/ro Forsten.

Die Realgemeinden sind juristisdre Personen, ihre Grundstücke sind budrungspflidrtig.
\ü7'enn sie Statuten (Satzungen) haben, sind sie darüber hinaus öffentlidr-redrtlidre
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Körpersdraften (Dr. Heising ,,Die Hannoversdren Realgeureinden"). Der Begriff
öffentlich-redrtlidre Körperscl'raft oder Körpersdraft des öffentlichen Redrts ist nur
sdrwer zu deftnieren. Aus vorliegenden Deffnitionen (Jellinek, Dernburg u. a.) hat
der Reidrsftnanzhof bereits im Jahre 1928 (Urteil vom 6. 6. 1928 Pr.Verw.Blatt Bd. 50
Heft 5 Seite 91) folgenden Sdrluß als gemeinsamen Grundgedanken gezogen:

,,Eine Körpersdraft, die als sold,e des öffentlichen Rechtes anerkannt werden will,
muß öIlentlidre Aufgaben, insbesondere Aufgaben des Staates und seiner Selbswer-
waltungskörper erfüllen und der Staat muß darum an diesen Körpersdraften ein be-
sonderes Interesse nehmen, auf der anderen Seite müssen solche Körperschaften in
einem obrigkeitsähnlidren Verhältnis zu ihren Mitgliedern stehen."

C. Im ehemaligen Herzogtum Braunsdrweig kennt man keinen Untersdried zwisdren
den Realgemeinden und den Verkoppelungsinteressenten.

Das Cesetz ,,Die Realgenossensclaften betreffend" vom 26. 5. 1896 (Braunsdrw.
GVS 1896 S. 185) umfaßt die Realgemeinden, Markgenossensd-raften, Gemeinheiten,
Weide-Holzinteressentenschaften usw. und die Feldmarkinteressenten (§ I ).

Die Realgenossensd-raften haben die Redrte juristisdrer Personen (s 2). Sie können
eine Verfassung erhalten. Der Kreis genehmigt die Verfassung und ist Aufsidrts-
behörde l.lnstanz. Aufsidrtsbehörde 2. Instanz ist der Präsident des Verwaltungs-
bezirkes. Die Grundstüd<e und die Anteile dürfen mit Genehmigung des Kreises
veräußert werden. Die Anteilsrechte an der Feldmarkinteressentensdraft dürfen nidrt
veräußert werden, da sie Bestandteile des herrsdrenden Grundstüd<es - also des Ab-
ffndungsgrundstückes - sind.

Realgenossenschaften ohne Statut (Verfassung) werden gewöhnlidr von der Ge-
meinde vertreten und verwaltet. Der Kreis kann in gewissen Fällen einen besonderen
Vertreter bestellen.

D. Das oldenburgisdre Gesetz tiber die Zusammenlegung der Grundstüd<e vom
27.4.1858 (Verkoppelungsgesetz), das durd-r Gesetz vom 8. 4.1897 ergänzt und
vom 1.1.1938 durdr die Reidrsumlegungsordnung (jetzt Flurbereinigungsgesetz)
außer Kraft gesetzt worden ist, kannte den Begriff Verkoppelungsinteressentensdraft
nidrt. Die Gesamtheit der Beteiligten wurde von der Verkoppelungskommission ver-
treten. Die Kommission bestand aus einem Red-rtskundigen, das war stets der Amts-
hauptmann (Oberkreisdirektor), einem Vermessungsbeamten, dem gewöhnlidr die
Hauptarbeit zuffel, und einem Landwirtsdraftskundigen. Erst durdr Gesetz vom
10.6. 1936 wurde bestimmt, daß die Gesamtheit der Beteiligten Redrte erwerben,
Verpflidrtungen übernehmen, klagen und verklagt werden konnte. Die erste An-
legung der bei der Verkoppelung ausgeworfenen §flege oblag zwar den Verkoppe-
lungsteilnehmern, die spätere Unterhaltung ging jedoch nach den Vegeordnungen
von 1861 und t895 an die betreffenden Gemeinden oder an besondere ri(egegenos-

sensdraften über. Alle Gemeinde- und Genossensdraftswege sind im '§7'egeregister

verzeichnet. Das Register wird bei der Gemeinde geführt und enthält alle erforder-
lidren Angaben (Unterhaltung usw.), es hat volle Beweiskraft und gilt so lange als

rid'rtig, bis eine Unrichtigkeit nadrgewiesen wird. Die gleidre Einrichtung besteht audr
für die §Tasserzüge. Das §Tasserzugsregister wurde bis 7922 von den Gemeinden
und später von den \7'asser- und Bodenverbänden geführt. Verkoppelungsinter-
essentinsdraften wie in der ehemaligen Provinz Hannover gibt es im ehemaligen Olden-
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burg nadr älterem Landesredrt also nidrt. Durdr § 70 des Nieders. Straßengesetzes
vom 14. 12. 1962 (Nds. GV Bl. S. 264) ist eine Änderung eingetreten. Hiernadr sind
die Vorsdrriften des Flurbereinigungsgesetzes über Teilnehmergemeinsdraften auf
die §flegegenossensdraften anzuwenden. Die §Tegegenossensdraften gelten als Teil-
nehmergemeinsdraften nadr der Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens. Die
Redrtsbehelfe gegen Verwaltungsakte der Genossensdraft bestimmen sidr nadr der
Verwaltungsgeridrtsordnung. Ist für eine Genossenschaft ein Vorstand nidrt bestellt,
so führt der Cemeindedirektor ihre Gesdräfte und vertritt sie nadr auflen.

Für die Marken und Gemeinheiten (gemeine Mark), die meist Hütungs-Heideflädren
und Moore umfaßten, haben sich in Oldenburg die Redrtsverhältnisse ganz verschie-

den entwid<elt. Es besteht ein Untersdried zwisdren den im Eigentum des Staates

stehenden Cemeinheiten (Allmende) der alten Grafsdraften Oldenburg und Delmen-
horst und den Marken und Gemeinheiten in den Gebieten, die im Jahre 1803 an das

Herzogtum Oldenburg ftelen. Diese Cebiete entstammen den Bistümern Münster
und Osnabrüd< mit den Kreisen Ved-rta, Cloppenburg und dem Königreidr Hannover
mit Teilen der früheren Amter §Tildeshausen und Damme. Hier standen die Marken
irn Eigentum der Markgenossenschaften.

Die Entwiddungen haben Oberregierungs- und -vermessungsrat Dekmann im
Heft 211959 der Nadrridrten der Niedersädrsisd,en Vermessungs- und Katasterver-
waltung und Oberregierungs- und -vermessungsrat Dr. Harms in ,,100 Jahre Ver-
koppelung und Flurbereinigung in Oldenburg" 1958 eingehend behandelt. Aus
diesen Abhandlungen ist zu folgern, daß durdr die Gemeinheits- und Markenteilun-
gen, die im Jahre 1806 begonnen und mit großem Nachdrud< betrieben worden sind,

die C,emeinheiten und Marken aufgelöst und die §7ege und etwaige Restflädren
anderweitig zugewiesen wurden. Gesetzlidre Grundlagen waren die ,,lnstruktion"
vom 7.5. 1804, die Cemeinheitsteilungsordnung vom 16. 12. 1806 und das Mark-
gesetzvom20.4. |STSmitNeufassungvom3.5.lg2T.Ungeteiltsindnad-rDr.Harms
nur noch die Oyther Moormark und in einigen Dörfern die den Brinkgenossen ge-

hörenden Dorfbrinke, die vielfach aufgeforstet worden sind. Nadr ihrer Entstehung
wird hierfür die Redltsnatur die gleidre sein wie die der Realgemeinde in der ehe-
maligen Provinz Hannover.

Für die Unterhaltung von landwirtsdraftlidren Interessentenwegen, die keine öffent-
lidren Straßen sind und aus einer Gemeinheits- oder Markenteilung stammen, kann
der Präsident des Verwaltungsbezirkes durch Besdrluß §Tegegenossensdraften bilden.
Die Genossensdraft kann sidr mit Genehmigung der Aufsidrtsbehörde eine Satzung
geben (§ 70 des Nds. Straßengesetzes).

E.lm Kreise Sdraumburg-Lippe liegt die Redrtslage genauso wie in der ehemaligen
Provinz Hannover (A). In diesem früheren Fürstentum gab es bis 1874 keine gesetz-
lidre Grundlage für die Gemeinheitsteilungen und Zusammenlegungen. Erst das Ce-
setzt vom 23. 5. 1874,,betr. die Ablösung der Servituten auf Ad<ern, §7iesen, Ängern
und sonstigen §Teideplätzen, die Gemeinheitsteilungen und die Zusammenlegungen
der Grundstüd<e" sdruf diese Grundlage. Voraufgegangen war das Gesetz vom
11.12.1872 ,,über das Verfahren der auf Forsten haftenden Beredrtigungen". Die
Durdrführung beider Gesetze war vorher durdr Staatsverträge den Lenädrbarten
preußisdren Auseinandersetzungsbehörden übertragen worden. Gewöhnlidr sollten
die Gemeinheitsteilungen und die Ablözungen der Servitute (Grunddienstbarkeiten)
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nrit einerZusammenlegung verbunden werden (§§ 2 u. 4). Das Cesetz vom 23.5.187 4
befaßt sidr zwar im § 2 mit der Stellung der Interessenten, trifft aber keine Bestim-
mung hierüber für die Zeit nadr der Auseinandersetzung. Jedodr brachte das Gesetz
vom 18.3. 1889, das teilweise wörtlidl rnit dem preußisdren Gesetz vom 2.4. 1887
iibereinstimmt, eine Regelung. Hiernadr steht die Vertretung und Verwaltung der im
§ 1 genannten gemeinsdraftlicfien Anlagen ausscfiließlidr dem Gemeindevorstand zu.
Die Gesamtheit der Beteiligten, die so vertreten wird, kann klagen und verklagt wer-
den (§ 2). Anderweitige Regelungen im Rezeß, der nad-r den Gesetzen vom 23.5.
1874 (§ 39) und vom 11. 12.1872 (§ 54) die §Tirkung einer geridrtlidr bestätigten
Urkunde bzw. eines redrtskräftigen gerid-rtlichen Erkenntnisses hat, läßt das Gesetz
bestehen (§ 10). Die Gemeindeaufsiütsbehörde konnte audr eine andere Person als
den Gemeindevorstand zum Vertreter und Verwalter bestellen. Substanzverände-
rungen des gemeinsd-raftlidren Vermögens bedurften ebenfalls der Genehmigung der
Gemeindeaufsidrtsbehörde.

Durd-r das Nds. Gesetz zur Angleidrung des ehemals schaumburg-lippisdren Red-rts

vom 12.7.1960 sind die Befugnisse der Gemeindeaufsid-rtsbehörden auf die Flur-
bereini gun gsbehörden übergegangen.

F. Das Flurbereinigungsgesetz vom 14.7. 1953 (BGBI. I Nr. 37) kennt nur den Begriff

,,Teilnehmergemeinsdraft". Die Teilnehmergemeinsd-raft ist ,,Körpersdraft des öffent-
lidren Redrtes" (S te;. Sie bleibt als ,,Körpersdraft des öffentlidren Redrtes" bestehen,
solange über die Beendigung des Flurbereinigungsverfahrens hinaus Aufgaben der
Teilnehmergemeinsdraft, insbesondere Verbindlidrkeiten aus Darlehnsverträgen, zu
erfüllen sind. Mit der Redrtskraft der S&lußfeststellung nach § 149 kann die Ver-
tretung der Teilnehmergemeinsdraft und die Verwaltung ihrer Angelegenheiten durd-r
die Flurbereinigungsbehörde auf die Gemeindebehörde übertragen werden. Die
Aufsidrtsbefugnissqder Flurbereinigungsbehörde gehen dann auf die Gemeindeauf-
sidrtsbehörde (Krei9 über (§ 151). Die gleidren Vorsdrriften enthielt bereits die
Reidrsumlegungsordnung vom 16. 7. l9?7.

Die Gemeindeaufsidrtsbehörde hat die Teilnehmergemeinsdraft aufzulösen, wenn
ihre Aufgaben erfüllt sind. Die Auflösung ist öffentlid'r bekanntzumachen (§ 153).

Nadr § 42 werden gemeinsdraftlidre Anlagen (§ 39) der Teilnehmergemeinscl,aft zu

Eigentum zugeteilt. Gewöhnlidr versudrt die Flurbereinigungsbehörde jedodr, die
gemeinsdraftlichen Anlagen in das Eigentum der politischen Gemeinde oder eines
ttrü"sser- und Bodenverbandes zu überführen, damit die Teilnehmergemeinsdraft auf-
gelöst werden kann. Gelingt dies nidrt (§ 42.2), so muß die Teilnehmergemeinsclaft
bestehen bleiben.

Substanzveränderungen der gemeinsdraftlidren Anlagen muß die Gemeindeaufsidrts'
behörde (1. Instanz Kreis, 2. Instanz Regierungspräsident oder Präsident des Ver-
waltungsbezirkes) genehmigen, sobald sie die Aufsichtsbefugnisse der Flurbereini-
gungsbehörde übernommen hat.

G. Sdrluß

Die vorstehenden Ausführungen zeigen die Unterschiede in der Redrtsnatur der be-

handelten Einrid'rtungen. Dem Vermessungsbeamten sollen sie vor allem einen Hin-
weis geben, wen er llt V"rt."t"r zu den Vermessungsterminert zu laden hat. Der

Nadrieis über das Eigentum im Kataster und Anfragen bei den Cemeinden oder
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Kreisen führt nicht immer zur Klärung. Er gibt audr andere Bezeidrnungen, die sich

nidrt ohne weiteres einordnen lassen, z. B. Reihenleute, Salzpfännergilde u. a. Hier
muß das Katasteramt alle derartigen Grundbesitzer listenmäßig erfassen und zunädrst

den Vertreter ermitteln. Meist wird dies sdron gesdrehen sein. Die Ermittlungen im
Landkreis Hildesheim-Marienburg waren in mehreren Fällen sogar der Anlaß, daß

Realgemeinden sidr eine Satzung gegeben haben. Die wesentlidren Untersclliede in
der redrtlidten Stellung der behandelten Einrichtungen lassen jedodr erwarten, daß

das Land Niedersaclsen durch neue Gesetze eingreifen wird. U. a. deutet das Nieder-
säcfisisdre Straßengesetz (§ 70) bereits darauf hin.

Literatur:
l. Gerhard Pannwitz ,Das Recht der Interessentensdraften" Söriften der Gesellsdraft zur Förderung der

innereD Kolonisation (GFK) E. V. Bonn, Heft 10, Land§dlriftenverlag G.m'b.H.' Berlin-Bonn.
2. Dr. Günther Heising ,Die Hannoversdren Realgemeinden insbesondere ihre Stellung im öffentlicten

Redrt'. Verlag Augüst Sdrönhütte u' Söhne, Göttingen-Grone.
3.,l0OJahreVerkoppelung-FlurbereinigunginOldenburg'.HerausgegebenvomKulturamtOldenburg.
4. Obeuegierungs- und vermessungsrat Diekmann, Oldenburg "Uber Marken und Gmeinheitsteilungenl

Alte Bägriffe-und ihre Bedeutung'. Nachridlten der Nieders. Verm.- und Kat, Verwaltung 1959 -
Heft 2.

5. Oberregierungs- u. vermessungsrat Dr. O. Harms, Oldenburg ,Marken- und Gemeinheitsteilungen in
Oldenbürg'. Allgem. Vermess. Nadrridtten 1960, Seite 289.

6. Städt. Vermessutrgsrat Dipl.-Ing. G. Bohnsa&, Hannover, ,Realgemeinden - eine Neugründung im
Jahre 1960". Allgemeine Vermess. Naöridrten 1960, Seite 380'

7. Regierungsdirektor Erwin Dymarden, Hannover, ,Die Entstehung von Landeskulturbehörden in Nie-
dersachsen'.

Das Flurbucrh im Ringordner mit Heftrandverstärkung
und ViererlocJrung *)

Von Beh. gepr. Vermessungstechniker§7illi P f e i f f e r, Regierung Hildesheim

Das Flurbuctr als ,,Loses-Blatt-System" zu führen, wurde bereits in den Jahren
196016l bei der Aufstellung des neuen Uegensdraftskatasters der Stadtgemeinden
Hildesheim und Göttingen in Erwägung gezogen und audr durdrgeführt.

Da das Flurbudr wohl am häuftgsten in Cebraudr genommen wird und daher audr
dem größten Versdrleiß ausgesetzt istr ist es notwendig, die einzelnen Blätter durdr
Verstärkung des Heftrandes gegen ein Einreißen zu bewahren. Hierbei genügt es

nidrt, nur die LodTung zu verstärken, vielmehr hat es sidr als notwendig erwiesen, die
Verstärkung auf den ganzen Heftrand auszudehnen.

Das hierzu zu verwendende Material muß reißfest und außerdem audr besonders
dünn sein, damit die Heftränder nidrt auftragen, um möglidrst viele Flurbudrblätter in
einem Ordner unterbringen zu können.

Für diesen ZwecJ< eignet sidr vorzüglidr das Klebeband aus Hart PVC-Folie ,,Tesa-
fflm 104" (Breite 19 mm).

Nun bereitet das Kleben des Filmes mit der Hand stets Schwierigkeiten. Beim Ab-
ziehen von der Rolle wird der Film durdr Reibung elektrisdr aufgeladen und übt
dadurdr eine Anziehungskraft auf das zu beklebende Papier aus. Hierbei ist es
häuftg vorgekommen, daß der Film nidrt in der vorgesehenen \(eise aufgeklebt
werden konnte.

') Als Vereinfactutrgsvorsdrlag im Rahmen des Vorsdrlagswesens der niedersädrs. Landesverwallung
anerkannt und prämiierl.
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Der Film ist außerordentlich klebefest. Eine Verbesserung hinterher, ohne den Blatt-
rand zu beschädigen, ist nidrt mehr möglich.

Außerdem kommt hinzu, daß die i.iberstehenden Filmenden mit der Sdrere abge-
schnitten werden müssen.

Um diese Sdrwierigkeiten auszusdralten und besonders audr um Arbeit und Zeit ztr
sparen, habe ich im Jahre 1961 ein Gerät entwid<ett, das die Anbringung und audr
das Sdrneiden des Klebebandes durdr einfadre Handhabungen zufriedenstellend
gewährleistet

Nadr dern Verstärken des Randstreifens werden die Blätter mit dem Viererlodrer,
bis zu 15 Stück in einem Packen, gelodrt.

Die Handhabungen des Gerätes sind aus den Abbildungen ersictrtlidr.

Erläuterung

Bild 1

Bild 2

@@ Messer

Den oberen Teil des Gerätes in der Pfeilrid-rtung nach hinten umlegen.
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@-Vorridrtung zunr Andrüd<en des Klebebandes @ ttotte mit denr Klebeband

GdGU) Klebebandführung @ Klebebandhalter @ lUtage für die Flurbudrvor-
d-rud<i- @ Einstellschraube für den Sdrnitt _@ Vorridrtung zum Söneiden des Klebe-
bandes @; HetelzurSdrneidevorrichtung @ @ Messerführuns (D Hundgrif
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Bild 3

I.."."..E:]i:]i.jij::.]]::.."i#...',H......

Q) d.r.ch Andrücken befestigen.

Ablage @ unter das Klebeband schieben.

\-/

Das Klebebancl @ uon derRolle ziehen uncl unter dieFührung @ ""a (ab) entlang

ziehen.

Bild 4

Das Klebeband am Halter
Das Flurbuchblatt auf die

Bild 5

lr:§: ' .:l.?.1:: l:,i. )'

Den oberen Teil des Gerätes wiedq' in die Stellung (Bild l) bringen.
Ansdrließend mit dem Handgriff 6) a". Klebeband auf den Rand des Flurbudrblattes
pressen und den Hebel @ herunti-rrlrtid<en.
(Durd-r Betätigung dieses Hebels wlrd das Band gesdrnitten).
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Bilct 6

Den oberen Teil wieder nadr hinten urrlegen und das randverstärkte Blatt herausnehnren.

Den Rest des Klebebandes am Halter @ entfemen. Der Vorgang ist beendet. Nun
folgen wieder die Handhabungen nach Bild 3 und folgende.

Prüfungsaufgaben

aus der Laufbahnprüfung für den gehobenen vermessungstedrnischen Verwaltungs-

dienst, Fadrridrtung' Allgemeiner Vermessungs- und Katasterdienst

Sachverhalt:

Präfungsfach Vermessrr n gstechnik

Durch das Flurstück 70 soll eine neue Straße gebaut werden.

Die Richtungen der Tangenten sind durch die Kleinpunkte 60 und 56

sowie 57 und 5 5 gegeben. Die Zwischengerade soll parallel zur
Scheune verlaufen. Die Bedingungsmaße und die Radien sind in der
Skizze angegeben. Der Abstand der Eiche von der Achse soll nicht
weniger als 8,00 m betragen.

Es sind zu berechnen:

Die Absteckungsmaße für die Hauptpunkte der Achse,

die Länge der Achse von Station 0 bis Kleinpunkt 56 und die Sta-

tionslängen frir die Hauptpunkte,
die Absteckungsmaße für die Stationen 0, 0+ 50, 0+ 100, 0 + I 50

und 0 + 200,

die Größe der aus Flurstück 70 abzutretenden Fläche und der Ab-
stand der Eiche von der Achse.

Aufgabe 
'
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Anlage 
'

Hilfsmittel:

Lösungsfrist 
'

Koordinaten:
Punkt

55
56

57
58
60

Skizze

Do pp elrechen mas chin e,

8, 9 und 22

6 Stunden

yx
18 717 ,20 t2 67 4,90
1 8 689,05 12 772,10
t8 491 ,00 12 594,5 5

18 587,34 t2 622p9
t8 455 ,94 t2 704,66

Funktionstafel und Verrnessungsvordrucke

Prüfungsfach Kartentechnik

An der Herstellung der Bodenkarte 1 : 5000 auf der Grundlage der
Bodenschätzung sind drei Stellen beteiligt: Das Katasteramt oder der
Regierungspräsident fertigt die Bodenfolie Stufe 1 , welche die
Sdrätzungsergebnisse enthält; das Niedersächsische Landesamt für
Bodenforsdrung stellt die Bodenverhältnisse bis zwei Meter Tiefe in
Lichtpausen der Proftlleisten dar und entwirft als geologisch-boden-
kundlidren Uberblid< eine kurze Besdrreibung über Lage, Gliede-
rung, Aufteilung und Besonderheiten der Böden; dem Niedersädrsi-
sdren Landesverwaltungsamt - Landesvermessung 

- 
fallt die Auf-

gabe zu, die Angaben in eine druckreife Form zu bringen und die
Bodenkarte zu drucken.

Als Unterlagen stehen dabei zur Verfügung:
Das Original der Deutschen Grundkarte (Grundriß) oder der Deut-
sdten Grundkarte auf einem transparenten Zeichenträger (Kodak-
Klarzell, Ultraphan, Astralon, Pokalon),

die Bodenfolie Stufe 1,

die Proftlentwürfe in den Proftlstreifen, eine durch die eingetragenen
Proftlnummern ergänzte Lichtpause der Bodenfolie Stufe 1,

der Entwurf des geologisch'bodenkundlichen Uberblicks,

als ,,Erläuterung", die am Blattrand mitzudrucken ist, eine Zusam-
menstellung von Angaben zur Bodenschätzung und zur Proftldar-
stellung.

Die zeichentedrnischen, sdrriftsetzerisdren, reproduktions- und
drud<technisdren Arbeiten ftir die Herstellung der Bodenkarte aus

den erwähnten Unterlagen bis einsdrließlidr zum Drucl< sind mög-
lichst genau und vollständig zu besdrreiben.

keine

2r lz Stunden

Sadrverhalt 
'

Aufgabe 
'

Hilfsmittel:

Lösungsfrist:
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Sachverhalt:

Aufgabe 
'

Anlagen t

Hilfsmittel:

Prüfu ngsfach Liegenschaftskataster

Aufgabe a)

Der Eigentümer des Flurstücks 188166 \t{/ilhelm Steffen, hat durch
notariellen Vertrag vom 10. 9. 1964 ein Trennstück von 4,00 ha an

den Erwerber Hermann Jütting und das Reststück an Heinrich Brauer
verkauft (Kaufpreis 0,70 DM/qm). Der Vermessungsantrag ist am

15. 10. 1964 beim zuständigen Katasteramt gestellt worden.

Bei den örtlichen Vermessungsarbeiten wurde an der Südwestecke
des Flurstücks 68ll eine Abweichung von ca. 20 m zwischen Ka-
tasternachweis und örtlichemBesitzstand festgestellt (siehe Fortf. Riß).
Auf der Grenzstrecke A-B (siehe Skizze zur Abmarkungsnieder-
schrift) ist in den Unterlagen der Urvermessung (1871) kein Graben
nachgewiesen. Die Beteiligten wurden darauf aufmerksam gemacht,
daß zur Durchführung des Vermessungsantrages die Grenze A-B
nicht berührt wird. Die Vermarkung der Umfangsgrenze des Trenn-
stücks wurde im Beisein der Beteiligten vorgenommen.

Im Abmarkungstermin erklärte sich der Grenznachbar Müller, Flur-
stück 6811, mit der vorgenommenen Abmarkung der südlichen
Grenze seines Grundstücks einverstanden, verweigerte aber die
Unterschrift unter die Abmarkungsniederschrift mit der Begründung,
daß er den örtlichen Graben C-B an der Westseite seines Grund-
stücks als die rechtmäßige Grenze ansehe. Die Ursache der Ab-
weichung konnte weder von Müller noch von dem grundbuchmäßi-
gen Eigentümer Steffen (Flurstück 188166) angegeben werden. Der
anwesende Erwerber des Reststüd<s (Brauer) bestand auf Erfüllung
des notariellen Kaufvertrages, der nach örtlicher Besichtigung des
Grundstücks abgeschlossen worden war, da die Flächenangaben des
Katasters maßgebend seien und der Kaufpreis bereits nach diesen
Angaben bezahlt worden ist.

Eine Einigung der Beteiligten kam nicht zustande.

a) §7ie kann der Vermessungsantr ag zuEnde geftihrt werden ?

b) §7ie sind die Ansprüche der Beteiligten Brauer und Müller zu
beurteilen, wenn die Flurstücke 188/66 und 68ll im Vege der
Erbfolge auf die Eigentümer Steffen und Müller übergegangen
sind, wobei unterstellt wird, daß die katastermäßige Grenze bei
der Anlegung des Katasters (1 871) entstanden ist?

c) §7ie ist der Fortgang der Arbeiten/ wenn sich die Beteiligten der
Auffassung des Vermessungsbeamten anschließen, daß ein Auf-
nahmefehler vorliegt und die Katasterunterlagen mit dem ört-
lichen Besitzstand in Ubereinstimmung gebracht werden müssen?

Fortführungsriß
Titelseite der Abmarkungsniederschrift

keine
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Gemessen om, durch Fortführungsiohr Blott

196+

Londkreis

L.

Kolosteromt

L

Gemeinde, Gemorkung

D

Antrogsbuch-Nr.

v 221/6+

Flur, Fturstrick
1 1EE/66

,,"*,r",rrl?[:,1,'":,n;]::.*::1":'X..",,*,,-.,
Ort, Tog

D.Aufgenommen:

Gegenwärtig:

Als Verhondlungsleiter:

Als Beteiligte: I.

den Dezember 1961

N.N RVJ

Wilhetm Sieffen

Heinrich Muller

Alfred Schulz
\-/

\-,

2.

3.

4.

5.

zv Nr. dem Ver-

hondlungsleiter von Person bekonnt. *)

zu Nr. 2bis5 durch den

Anwesenden zu Nr. 1 ousgewiesen. *)

zu Nr. ousgewiesen durch: r)

Beontrogl ist die Vermessung eines Teils') - +ea-Teile+*) du oben benonnten Grundstückr

zum Zwecke der Ahtrenn,,og a.ner L00 ho gdlcn Riche

Skizze ß)

lluller, Landwirt

nicht zu vermarken

Londwirt

Eryfugyer_agtrcL,

ftur 2 Abel, 6erhard, Landwirt

El Gr.nttt.in, Xuntltloffer.nzmort. ((h Ö wio vor, lhfrlohrnd; X Grcnzlrcuz, O Or6trehr (O), M.tollrohr (Rl, M.tollbolz.n (E),

cr.nrplohl (P0, Noe.l (N), Xunrrrtoffmorkr (i(1. Schworz: olt (vo.g.fund.n), i;;ii - n", g.r.rri.
ifii Arf vo.gotrnd.no Grcnrmorko n.u. g.t.ttti i[{i vore.frnd.n. Grcnzmorkr ornoued;fi § cääo.k. .ntt.rnr.

Unter den neu gesetzten Grenzmorken befinden

') Nichtzutrcffendes ist zu streichen.

Logrr-Nr. Nt tl (neu). - Johs. lbbeken, Schleswig I 2 315 67 89 g

tir6 holbe Droinrohre

Heinrich,

@
1

u9
66

t7

2

Steffen, l. wimrrm, Landwirt,l

I

I E ru.lut! t!9, !ts! no_ll,_!gll yit !(n R)
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Aufgabe b)

rVie werden das Erbbaurecht und das \(ohnungseigentum im Liegen-
sdraftskataster nadrgewiesen ?

Hilfsmittel : keine

Lösungsfrist für Aufgabe a) und b) zusammen: 3 Stunden

Sachverhalt,

Prüfungsfach Gesetzeskunde u. a.

l . Die politische Gemeinde N. im Landkreis C. ist Eigentümer der
Flurstücke 101 und 102. Das Flurstück lOOl l beftndet sich im
Eigentum des Gärtners August §Tedemeyer und ist in Abt. III
des Grundbuches wie folgt belastet:

Lfd. Nr. 1 ' Eine Hypothek von 1000,- DM zugunsten der
Städtisdren Sparkasse in C.

Lfd. Nr. 2 : Eine Grundschuld von 2500,- DM zugunsten des
Kaufmanns Friedrich Gerber in B.

Lfd. Nr. 3, Eine Hypothek von 2000,- DM frir den Gastwirt
Franz Sdrubert in C.

Lfd. Nr. 4: Eine Darlehnsforderung frir den Kaufmann Emil
Klein in B. in Höhe von 1800,- DM.

Das Grundbucharnt beftndet sich in C.

Die politische Gemeinde N. beabsichtigt, an der Südseite des
Friedhofs einen 3 m breiten Gelandestreifen in der Größe von
I Al a mit der daraufstehenden Baumreihe aus dem Flurstück
l00ll zu erwerben. Sie hat beim Katasteramt den Antrag gestellt,
diesen Streifen nach der Vermessung mit dem Flurstück 101 zu
einem neuen Flurstück zu verschmelzen, und hat auf Befragen
erklärt, daß sie aus ganz bestimmten aber nicht näher erläuterten
Gränden nicht beabsichtigt, den Friedhof ins Grundbuch ein-
tragen zu lassen.

Der Ostteil des Flurstücks 102 ist von der politischen Gemeinde N.
als Bauplatz in Größe von 1134 qm an den Baumeister Custav
Bartels verkauft worden. Bartels hat beim Katasteramt beantragt,
diesen Bauplatz im Liegenschaftsbudr unter Nr. 38 einzutragen.
Unter dieser Nr. ist der gesamte Besitz von Bartels aufgeführt.
Bartels wünscht ferner, daß der Bauplatz als selbständiges Grund-
stück im Grundbuch eingetragen wird.

Aufgabe, Es ist zu beschreiben, weldre Arbeiten für die Eigentumsübergänge

von

a) dem Katasteramt,

2.

1

3.
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Anlagerr,

Flilfsmittel 
'

Lösungsfrist:

b) dem Grundbuchamt und

c) den anderen Dienststellen oder Personen

auszuführen sind.

Skizze,

tab ellari s che Ubersi cht

keine

3 Stunden

Hilfsmittel:

Prtifungsfach Staatskunde u. a.

Texte des Grundgesetzes, des BGB und der §§ 19 und 20 BAT;

Vordruck, Berechnung der Besdräftigungs zeit (§ 19 BAT) und der
Dienstzeit (§ 20 BAT).

Die Grundrechte im Grundgesetz:

Lösungsfrist: €twa75 Mintrten

Sachverhalt,

Victor leiht Enil sein Fahrrad. Emil läßt es mit seiner Aktentasdre auf dem GepäcJ<-

träger unabgesdrlossen und unbeaufsidrtigt stehen. Es wird ihm mitsamt der Tasdre

gestohlen.

Die Aktentascfie entdeckt Emil wenig später zufällig bei seinem Arbeitskollegen Paul,

der sie in einem Gebraudrtwarenladen gekauft hat.

Emil denkt, daß sidr vielleicht aud'r das Fahrad wieder anffnden könnte, und will
Victor evtl. Schadenersatz nur leisten, wenn er das Eigentum an dem Rad erhält.

Fragerr t l. Kann Emil von Paul die Aktentasche herausverlangen?

2. Ist Emil Victor gegenüber zum Schadenersatz verpflichtet?

3. Kann Victor dem Emil das Eigentum an dem Fahrrad übertragen?

Lösungsfrist: etwa 45 Minuten

Sadrverhalt, 
III'

Im Redrnungsjahr 1965 wurden dem Regierungsangestellten Theobald Uppig - be-
sdräftigt beim Regierungspräsidenten in Hannover - 1 1,1 I DM Reisekosten zu viel
gezahlt. Im November 1966 stellte der Redrnungsprüfer die Uberzahlung fest und
beapstandete sie. Der überzahlte Betrag wurde von Uppig zurüd<gefordert. Im De-
zember 1966 erhält das Präsidialbüro - Regierungsinspektor Uberzahl - von der
Regierungshauptkasse folgende Geldeingangsanzeige : Von dem Regierungsangestell-
ten Th. Uppig, Hannover, Kurze Str. 3, sind heute als Erstattung von im Redrnungs-
jahr I 965 überzahlten Reisekosten 1 I ,l I DM bar eingezahlt worden. Der Betrag ist
bei den Verwahrungen vereinnahmt worden. rJ/ir bitten um Erteilung einer Kassen-
anweisung.

I.

Geschichte, Ausgestaltung, Schranken und Schutz

II.
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Aufgabe, Führen Sie - fortlaufend nurneriert 
- die ftir die förmliche Kassen-

anweisung vorgeschriebenen Bestandteile auf und machen Sie dabei
die nach ob,igem Sachverhalt erforderlichen konkreten Angaben. Be-
gründen Sie dabei Ihre \X/ahl der Verbuchungsstelle (Vereinnahmung
bei Titel 69 ,,vermischte Einnahmen" oder Absetzung von der Aus-
gabe bei Titel 2t 5,,Reisekostenvergütungen").

Lösungsfrist: etwa 30 Minuten

Sachverhalt, 
IV'

Bosse besitzt an einer niedersäclsisdren Landesstraße außerhalb der gesdrlossenen
Ortslage eine Baumsdrule. Er erwägt, die Baumsdrule auf das an der gleidlen Strafle
gelegene Nachbargrundstüd< auszudehnen, falls er für dieses Grundstüd< die gesetz-
lidr erforderte Erlaubnis zur Anlage einer unmittelbaren Zufahrt zur Straße erhält.

In einem auf sein Ersuchen zustande gekommenen Gesprädr am 1.8. 1956 erklärt
ihm der mit der Ortlidtkeit vertraute Leiter des zuständigen Straßenbauamtes, er
könne das Grundstück getrost kaufen; die Erlaubnis für die Zufahrt werde ihm dann
auf Antrag hin mit den üblidren Einsdrränkungen erteilt.
Daraufhin kauft Bosse am 1.9. 1966 das Grundstüd<. Am 1. 10. 1966 beantragt er
die Erlaubnis. Am 1. 11.1966 erhält er sie u.a. ,,mit der Maßgabe", daß für ein
näher bezeidrnetes Sidrtdreied< an der vorgesehenen Zufahrt Anpflanzungen über
0,80 m Höhe nid-rt zulässig seien. Zur Begründung verweist die Behörde auf die ge-
setzlidre Bestimmung, nadr der bei Erteilung der Erlaubnis Maßnahmen vedangt
werden können, ,,die aus Gründen der Sidrerheit oder Leidrtigkeit des Verkehrs er-
forderlidr sind".

Fragen t I . Ist die Erlaubnis mit einer Bedingung oder einer Auflage versehen
worden?

2. Dürfte in einem evtl. Verwaltungsprozeß das Verwaltungsgericht
nachprüfen, ob die Maßnahme aus Gründen der Sicherheit oder
Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich war?

3. Hätte sich Bosse auf die Zusage des Leiters des Straßenbauamtes
berufen können, falls ihm die Erlaubnis niclt erteilt worden wäre?

etwa 60 MinutenLösungsfrist:

Sachverhalt:

Bei dem Regierungspräsidenten in Hannover ist am I . 12. 1966 der tedrn. Angestellte
Franz Müller eingestellt worden. Seine Vergütung erfolgt nadr der Verg.Gr. IVb BAT.
Der tedrn. Angestellte hat folgenden \Werdegang:

1 . Geb. am 1 . 5. 1922 in Hannover

2. Besuch der Volks- und Mittelschule von Ostern

3. Maurerlehre bei der Fa. Schulze - 
Bauunter-

nehme Hannover, mit Lehrabschlußprüfung

4. Einberufung zum Reichsarbeitsdienst

5 . Einberufung zum Kriegswehrdienst

100

V.

1928 - Ostern 19 3 8

1. 4.1938-31. 3.1940
10. 4. 1940 - 8. 10. 1940

t1.10. 1940- 8. 5.1945



6. Kriegsgefangenschaft

7. Studium der Fachridrtung ,,Tiefbau" an der
Irrg.-sdrule für Bauwesen in Holzminden (lng.-
Prüfung ,gut" )

8. Tedrn. Angestellter Fa. Schulze, Hannover
g. Tedrn. Angestellter bei der Stadt Hameln (das

Arbeitsverhältnis wurde von dem techn. An-
gestellten gekündigt)

10. Tedrn. Angestellter beim Straßenbauamt Ha-
meln - 

Zeitvertrag -
I l. Tedrn. Angestellter beim Staatshodrbauamt

Göttingen (die Auflösung des Arbeitsverhält-
nisses durdr den Angestellten erfolgte wegen

\-, bevorstehenden Personalabbaues)

9. 5. t945 - I 5. 5. 1948

1. t2. 1948 -t. 4. 1952 -

31. 3. t952

31. 7. t955

Aufgabe 
'

Lösungsfrist:

Berechnen Sie am 1. 12. 1966
die Beschäftigungs- und Dienstzeit
nadr Vordruck.

etwa 40 Minuten

I . 8. 1955 - 30. 6. 1956

r. 8.1956-15. 8.1958

1. 9. 1958 - 30. il. 1 966

Buchbesprechung

Meikel / Imhof / Riedel, ,,Grundbudrred,t - Kommentar zur

Grundbud-rordnung", Band II, 2. Lieferung, 6. neubearbeitete

Auflage, S. 1253-1 531, Großoktav. J. Schweitzer Verlag, Berlin

1967, geb.54,- DM.

In den Heften 411964, Seite 128, 311965, S. 194 und 3/1966, S. 140 wurden die bis-

her ersdrienenen Teile des Verkes besprodren. Die jetzt vorliegende 2. Lieferung
des Bandes II enthält die Kommentierung eines weiteren Teiles des Zweiten Ab-
schnittes (Eintragungen in das Grundbudr) mit den §§ l8 BGO (Behandlung unbe-

gründeter Eintragungsanträge, Prüfungspflicl'rt des Grundbudramts bei Anträgen),
l9 GBO (Eintragungsbewilligung) und 20 GBO (Nadrweis der Einigung). Vor allem
das Gebiet der Grundstüd<sauflassung ist für das Uegenschaftskataster von großer
Bedeutung, wobei audr die ,,besonderen Fälle", z. B. Flurbereinigungsverfahren,
Crenzfestsetzung, Aneignung eines herrentosen Grundstüd<s, bud,ungsfreie Grund-
stücke, behandelt werden. Audr die Eintragungsvoraussetzungen bei Auflassungen
sind für unser Fadr von besonderem Interesse. Hinweise auf das Katasterredrt fehlen
nidrt.

G.Kaspereit
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Personalnachrichten
(auch zur Laufendhaltung der Personalliste bestimrnt)

Beamte des hoheren Dienstes

I. Versetzt:
VmAss. Benkendorff von der Reg. Hannover an das

KatA.Sulingen. . . . .22. 5.67
VmOR. Dr. Kampferbeck vom KatA. Syke an das . . .

KatA.Osnabnicl< .. .23.5.67
VmOR. Dautert vom KatA. Peine an das KatA. Lingen . 1. 7.67

II. Abgeordnet:
VmAss. Benkendorff von der Reg. Hannover

an das KatA. Sulingen vom 20. 2. 67 bis 21.
VmOR. Dr. Kampferbeck vom KatA. Syke

an das KatA. Osnabrück vom 27. 2. 67 bis 22.

5.67

5.67

E24

844
B 100

E24

844

E.24

844
B r00

825

1

,^\

III. Beauftragt:
VmAss. Benkendorff mit der Leitung des KatA. Sulingen 22. 5. 67
VmOR. Dr. Kampferbeck mit der Leitung des KatA.

Osnabntck . . . . .23. 5.67
VmOR. Dautert mit der Leitung des KatA. Lingen . . 1. 7.67

IV. In den Ruhestand getreten:
VmOR. Hune&., KatA. Lingen . . 1. 6.67

V. In den Ruhestand versetzt (auf Antrag):

VmOR. Blasweiler,KatA. lüü/ittmund . . . . . . . 1. 5.67
, Baltin, KatA. Holzminden 1. 8.67

Beamte des gehobenen Dienstes

I. Ernannt:
zu VmAmtm.:
vmornsp' 

H:?:lberg,

zu VmOInsp.:
Vmlnsp. Uphues,

,t Dittmer,
, Jäger,

Vmlnsp. z. A. Hein,vmlnsp 
liiJ,'"*'

t, Kienker,
, §7'egner,

'r', §äfr:l

102

KatA.Springe.. ...18. 5.67
,, Brake .. .31. 5.67

LVwA-LVm .....18. 4.67
KatA. Rotenburg o . . . .22. 4.67

, Bremervörde . . .22. 4.67
,t Cuxhaven. . . o . .24. 4.67
,, Brake . . . o . . . 1. 5.67
, Friesoythe . . . . . 1. 5.67
, Melle . . . . . 1. 5.67
tt Hameln . . . . . . 1. 5.67
, Osnabrück 8. 5. 67
t, Peine . . 12. 5. 67

I 163
| 187

K 237
K 238
K 239
L9t
K 249
K 241
K 248
K 242
K 240
K 2t6

H 133
H 134

316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Nr. der Liste

alt neu



zu Vmlnsp.:
Vmlnsp. z. A. Kienker,

,, Blaurock,
, Ohlenbusch,

rVashausen,

II. Versetzt:
VmOInsp.

n

Vmlnsp.

Vmlnsp. z. A.

tl

t,

,,

VmOInsp.

KatA. Melle .21. 4.67-,: ä;;ü. : : : : : .2s.4.67
, Cloppenburg . . 29. 4.67
, Verden . . . . . . 1. 5.67

Bartel vom KatA. Stade an das
KatA. Verden . . 1. 4. 67

Zimmerrnann v. KatA. Claus thal-Zellerfeld
an das KatA. Osterode l. 4. 67
Kremer vom KatA. Bremervörde an das
KatA. Osnabrück . . 1. 4.67
Bartling von der Reg. Stade an das
KatA.Bremervörde.... 1. 4.67
Siebert vom KatA. Osterode an das
KatA. Clausth al-Zellerfeld . . 1. 4. 67

Gründel vonr KatA. Hann.-Münden an das
KatA.Helmstedt. .. .. 1. 5.67
Hettwer vom KatA. Bückeburg an das
KatA. Rinteln 1. 5. 67
'Wisotzki vom KatA. Verden an das
KatA. Leer 15. 6. 67

geb. am

22. 4.40

25. 8. 45

24. t0.42

13. 8.44

27. 8. 41

Ing.-Be-
fähis.

eingestellt
am

t. 4. 67

t,

n

t,

3. 4. 67

L89
L94
L95
L 106

I 208

I 254

K 240

Lfi7

L 112

L 109

L 116

I5

H 133

H 134

H75

M 115

\-/

\-,

III. Beauftragt:
VmAnrtm. \ü7eber mit der Geschäftsleitung des

KatASpringe .. ...18. 5.67
Heckenberg mit -der Geschäftsleitung des
KatA. Brake . . 31 . 5. 67

IV. Verstorben:
VmArntnr. §/robel, KatA. Brake . 30. 3.67

V. In den Vorbereitungsdienst einberufen,

Name

Domcke, Joachim

Miersdr, \,Jüolf - Diet.

Chieduch, Ekkehard

§7'alles, Joachim

Bosse, Christian

Bezirk

Hildesheim

tt

Osnabnick

t,

Braunschweig

Ing. (grad.)

,t

IngfldkT.
Ins. (grad.)

VI. Entlassen nach § 36 Abs. 4 NBG:
Vmlnsp.-Anw. Traub, Bez. Osnabrück . . . . . . . . T. 2.ffi

Nr. der Liste

alt neu

K 248
K 249
K 250
K 251

M 132

M 133

M 134

M 135

M 136
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Beamte des mittleren Dienstes

I. Ernannt:
zum VmHSekr.:
VmOSekr. Stallmann, KatA. Goslar . . 3 . 5. 67

zvm VmOSekr.,
VmSekr. Kröger, KatA. Sogel . . 1. 5. 67

zum VmSekr. t

VmAssist.Opiela,(atA.Bersenbrück.. .. 1.5.67

zu VmAssist.:
VmAssist z. A. Ratzke, KatA. Braunsc}weig . . . 21. 2.67

, Bordrers, t, Neustadt . . . . 1. 6.67
, Kuhlmann, , Hannover . o 1. 6. 67

zu VmAssist. z. A.
VmAssist.-Anw. Kaschube, Ileg. Hildesheinr . 26. 4.67

, Requardt, t, Hannover . . . 29. 4.67
,t Peters, , Hannover 3. 5. 67

. l. 4.67

II. Eingestellt:
VrnAssist. Nordbeck, KatA. Meppen

(Veitere Angaben s. Q 62)

o72

P70

Q61

R70
R82
R73

s62
s61
s60

P6e

R85

R86

P63

III. Versetzt:
VmSekr.

VmAssist. z. A.

n

VmSekr.

Müter vom KatA. Meppen an das
KatA.Lingen .... 1.8.66
Kasdrube von der Reg. Hildesheim
an das KatA. Hildesheim . 26. 4.67
Requardt von der Reg. Hannover
an das KatA. Rinteln . 29. 4.67
Cicurs vom KatA. Gifhorn an die
Reg. Hannover . . 1. 6. 67

IV. In den Vorbereitungsdienst einberufen,
Name I gezirk I geb. am I eingestellt am

Berndsen, Heinrich
Eikens, Josef
Fuchs, Karl-Heinz
Hake, Lieselotte
Hillebrand, Erwin
Hohn, Heinrich
Kreis, Karl-Friedric}
Laser, Horst
Riederich, Rolf
Rogin, Manfred
Sihiller, Gottfried
Stegemerten, Johann
Ukena, '§Tolfgang

§7arstat, Manfred

Osnabnicl<
Osnabrück
Hildesheim
Hannover
Hildesheim
Osnabrück
Hildesheim
Lüneburg
Hildesheim
Osnabntcl<
Hildesheim
Osnabrüd<
Oldenburg
Osnabrück

4. 3.49
19. 7. 49
18. 2.49
5. 9. 46

2t. 12. 48
1 1. 7.26
12. 7. 49
8. t.29
5. 8.48

27. 6. 4e
29. 6.49
3. 4.34
6. 1. 48
9. t. 49

l. 4. 67
,t

t,
,,
tt
t,
t,
tt
,t
tt
,,
t,
n
n
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Nr. der Liste

alt neu

Q64
Q65
Q66

N46

o77

Q67

s9e
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

A\

R85
R86
R87

00
01
02
03
o4
05
06
07
08

109
110
111
lt2



Angestellte der Vergütungsgruppe IV b BAT

Vers etzt:
Beh. gepr.Verm. Tedrn. Gravemeyer v. KatA. §üIilhelms-

haven an- das KatA. Vittmund . l. 7. 67

Pnifungsnadlridrten

U

Große Staatsprüfung bestanden,
vmRer' 

BI: 3.:'J:','""

Vmlnsp.-Prüfung bestanden:

'*'"'?'Anw ffi}l:; , '*",,,'

,t Tergau, ,

Pnifungstermin

20. 4. 67
,t

27. 6. 67Oldenburg
Aurid'r
Hildesheim
Auridr

Veitere Nadrridtten

I. Abschnitt V:
Nr. 4 KatA. Alfeld, neue Fernspredr-Nr. 53 11

II. Abschnitt VI. 1r

M: 3? 8iV:xllä: Xilla., ü,'Jä;xä ) i.,,, Nordrrcrn, steinmaate 2+

Be stellun g
Nr. 89 UbVermlng. Sdrudrardg Günter, Hildesheim, Katharinenstraße 21

. AufsidrtsbehOrde Regierungspräsident Hildesheim
V Nr. 90 UbVermlng. Burghardt, Ekkehand Theodor, Osnabrüd<, Liebigstraße 3 a

Arilsidrtsbehörde Regierungsprilsident Osnabräd<

Nr. 91 ObVermlng. Komp, Friedridr Vilhelm, Alleld (Leine), Dohnser §7eg 9
Aufsidrtsbehorde Reglerungspräsident Hildesheim

Nr. 92 UbVermlng, Fey, Klaus Peter, Hameln, §TettorstralSe I
Aufsidrtsbehorde Regierungspräsident Hannover

Nr. 93 UbVermlrrg. Dr. Clasen, Gerhard, Stade, Brinkstraße 26
Aufsidrtsbehörde Regierungspräsident Stade

Berichtigung
In den P-rCfungsnadrridrten des Heltes^l/1967, Seite 69, muß das Jahr der Präfungs-
termine der Gr. Staatsprüfrmg 1967 heißen.
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